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Pflichten der Auszubildenden 
 
Auszubildende haben sich gemäß § 13 Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu bemühen, die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. 
 
Sie Sind insbesondere verpflichtet: 
 
1. die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,  
 
2. am Berufsschulunterricht und an Prüfungen sowie an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbil-

dungsstätte (überbetriebliche Ausbildung) teilzunehmen, für die sie vom Ausbildungsbetrieb freige-
stellt werden,  

 
3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung von Ausbildenden, von Ausbil-

dern oder Ausbilderinnen oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden,  
 
4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten, 
 
5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln 
 
6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 
 
 
Ansprechpartner: 
 
me. Christoph Gagneur 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gelnhausen-Schlüchtern, Hanau und Limburg-Weilburg 
Telefon 0611 136-117 
Telefax 0611 136-8117 
christoph.gagneur@hwk-wiesbaden.de  
 
Frank Liebchen 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau 
Telefon 0611 136-116 
Telefax 0611 136-8116 
frank.liebchen@hwk-wiesbaden.de  
 
me. Alexander Neumann 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gießen, Lahn-Dill und Vogelsberg 
Telefon 0611 136-133 
Telefax 0611 136-8133 
alexander.neumann@hwk-wiesbaden.de  


